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1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der CPM GmbH

1.1. Für alle Verträge gilt deutsches Recht. Im kauf-
männischen Verkehr ist Erfüllungsort und Gerichts-
stand Siegburg.
1.2. Es gelten die aus der jeweils von CPM herausge-
gebenen Preisliste ersichtlichen Entgelte als vereibart.
1.3. Das Entgelt ist innerhalb der aus der geltenden
Preisliste ersichtlichen Zahlungsfrist fällig. Bei Zah-
lungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5%
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank berechnet. Für Mahnschreiben wird eine
Gebühr von € 15,00 berechnet. CPM kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen, ohne dass
dadurch der gesamte Auftrag erlischt.
1.4. Wenn die Rechnungsanschrift von der Adresse
des Auftraggebers abweicht, so ist diese gesondert
mitzuteilen.
1.5. Gemäß §§ 26 und 34 des Bundesdatenschutz-
gesetzes vom 1.1.1978 wird darauf hingewiesen, dass
sich CPM für den Vertrieb und die Vertragsabwicklung
der elektronischen Datenverarbeitung bedient. Hierzu
sind die personenbezogenen Daten, soweit sie für die
Vertragsabwicklung von Bedeutung sind, gespeichert.
1.6. Verstößt eine der vorgenannten oder nach-
stehenden Geschäftsregeln gegen gesetzliche Be-
stimmungen, so wird die Gültigkeit aller übrigen Be-
stimmungen hierdurch nicht berührt. In diesem Falle
soll die unwirksame Bestimmung so gedeutet werden,
dass möglichst der mit der betroffenen Bestimmung
verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird.
1.7. Beim Verlag bestellte und gelieferte Ware bleibt
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Ver-
lages. 

2. Geschäftsbedingungen 
für Anzeigenaufträge

2.1. Anzeigenaufträgen liegen die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der CPM GmbH zu Grunde.
2.2. „Anzeigenauftrag" ist der Vertrag über die Ver-
öffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines
Werbungstreibenden in einer Publikation zum Zwecke
der Verteilung. 
2.3. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres
nach Vertragsabschluss abzuwickeln, wenn kein ande-
rer Erscheinungstermin vereinbart wird.
2.4. CPM ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch
nach Vertragsabschluss, wegen ihres Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen,
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen,
wenn der Inhalt gegen Gesetz, Regeln des unlauteren
Wettbewerbs, behördliche Bestimmungen oder die
guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für
CPM unzumutbar ist. Dies gilt auch für Beilagen- und
Beihefteraufträge. 
2.5. Für die Aufnahme von Anzeigen, Beiheftern und
Fremdbeilagen in bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Publikation wird keine Gewähr
geleistet, obwohl Kundenwünsche nach Möglichkeit
im Rahmen der technischen Vorgaben berücksichtigt
werden.
2.6. Anzeigenaufträge sind verbindlich, wenn sie
mündlich, telefonisch, schriftlich oder per Telefax er-
teilt wurden und durch CPM schriftlich bestätigt wur-
den. Für die Ausführung eines Anzeigenauftrages gel-
ten die in der Auftragsbestätigung enthaltenen An-
gaben.
2.7. Für die rechtzeitige Lieferung der für die Aus-
führung des Auftrages erforderlichen Druckunter-
lagen, Datensätze oder Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Ist die Erfüllung des Anzeigenauftrages
nicht möglich, weil diese Unterlagen nicht rechtzeitig
oder unvollständig zur Verfügung gestellt werden,
trägt der Auftraggeber die vollen Kosten der Anzeige.
Bei Übermittlung digitaler Druckunterlagen für Anzei-
gen, Beilagen oder Beihefter auf Datenträger oder per
ISDN wird ein zusätzlicher farbgetreuer Ausdruck se-
parat per Post/Kurier mit satz- bzw. druckspezifischen
Angaben benötigt. Andernfalls kann für die korrekte
Farbwiedergabe, Richtigkeit und Vollständigkeit keine
Garantie übernommen werden.
2.8. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss
auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe
zugesichert ist und diese um mehr als 20 v. H. sinkt.
Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und
Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der
Verleger dem Auftraggeber von dem Absinken der
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass die-
ser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-
rücktreten konnte. 

2.9. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch 
einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Ungeeignete
oder beschädigte Druckunterlagen werden dem  Auf-
traggeber unverzüglich zurückgesandt.
2.10. Bei durch CPM zu vertretenden fehlerhaftem
Abdruck der Anzeige hat der Auftraggeber Anspruch
auf Preisminderung. Bei den Aussagewert der Anzeige
erheblich beeinträchtigenden Fehlern hat der Auftrag-
geber Anspruch auf Veröffentlichung einer einwand-
freien Ersatzanzeige in einer anderen CPM-Publikati-
on. Weitere Ansprüche des Auftraggebers sind ausge-
schlossen.
2.11. Für die Anfertigung in Auftrag gegebener Ent-
würfe, für Lithografien und Reinzeichnungen sowie
nachträgliche Änderungen, auch gelieferter Daten,
trägt der Auftraggeber die Kosten.
2.12. Textanzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung als
solche nicht erkennbar sind, werden als Werbung
deutlich kenntlich gemacht.
2.13. Probeabzüge werden nur auf Wunsch geliefert.
Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-
telten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
2.14. Druckunterlagen werden nur auf besondere An-
forderung zurückgesandt. Die Aufbewahrungsfrist be-
trägt drei Monate nach Ausführung des Auftrages.
2.15. Bei Chiffreanzeigen haftet CPM bei der Ver-
wahrung und rechtzeitigen Weitergabe der Zuschrif-
ten lediglich im Rahmen der in einem Gewerbebetrieb
üblichen Sorgfalt. Eine Haftung für mittelbare Schäden
ist ausgeschlossen. Einschreibebriefe und Eilbriefe wer-
den auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die
Aufbewahrungsfrist für Eingänge beträgt vier Wochen
ab Eingang. Danach werden die Zuschriften vernich-
tet.
2.16. Ist die Erfüllung eines Auftrages aus Umständen,
die der Auftraggeber zu vertreten hat, unmöglich, so
ist der Auftraggeber verpflichtet, die CPM entstande-
nen Kosten (Satzkosten, Belichtungskosten, usw.) zu
erstatten.
2.17. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers für
nicht erschienene oder nicht rechtzeitig erschienene
Anzeigen sind ausgeschlossen, soweit nicht dem Auf-
tragnehmer Vorsatz, grob fahrlässiges Verhalten oder
die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht
nachgewiesen werden kann.
2.18. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt,
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-
traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Rabatt dem Verlag zurück zu vergüten. 
2.19. Weitgehende Haftungen sind ausgeschlossen.
Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich mit
genauer Angabe des Textes und der Ausgabe späte-
stens bis zum Anzeigenschlusstermin zu übermitteln.
Bei Abbestellungen gehen ggf. bereits entstandene
Herstellungs- oder Vorbereitungskosten zu Lasten des
Auftraggebers.
2.20. Aufgrund der Besonderheit der CPM-Publika-
tionen kann es hinsichtlich des Erscheinungstermins
zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Sofern nicht
ein bestimmter Erscheinungstermin festgelegt und
vereinbart worden ist, berechtigen diese den Auftrag-
geber nicht zu einer Stornierung der Anzeige.
2.21. Ist eine bestimmte Anzeigengröße nicht verein-
bart, so wird die Anzeige in der mit der schriftlichen
Auftragsbestätigung ausgewiesenen und tatsächlich
erschienenen Größe berechnet.
2.22. Für die Anzeigengrößen gelten nur die in den
Mediadaten festgelegten Formate. Anzeigen, die den
festgelegten Formaten nicht entsprechen, werden
entsprechend der Größe preislich angepasst. 
2.23. Bei Erstschaltungen von ,,Neukunden" behält
sich CPM die Erhebung von Vorauskasse vor. Gleiches
gilt in diesem Falle für Beilagen- und Beihefteraufträge.
2.24. Bei jeder Änderung der Anzeigenpreise gelten
die Bedingungen der jeweils neuen Preisliste ab deren
Gültigkeitsdatum. Für laufende Aufträge wird eine Ka-
renzzeit von drei Monaten eingeräumt.
2.25. Voraussetzung für eine Provisionszahlung an
Werbungsmittler ist, dass der Auftrag unmittelbar vom
Werbungsmittler erteilt wird und die Druck-unterla-
gen auch von ihm geliefert werden. Die Abrechnung
des Auftrages wird ausschließlich mit dem Werbungs-
mittler vorgenommen.
2.26. Der Verlag liefert jeweils sofort nach Erscheinen
der Anzeige kostenlos ein Belegexemplar. Kann ein Be-
leg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stel-
le eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung
des Verlages.

Gültig ab August 2003
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Leserschaft nach Branchen *

Verbreitungsanalyse geographisch*

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin/Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorp.
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Archiv-/Belegexemplare
Messen/Kongresse

Bundesministerien (BMI, BMVg, BMWi etc.)

Behörden (BSI, BBK, BKA, Bundespolizei, Zoll)

Technisches Hilfswerk (THW), bundesweit 

Berufsfeuerwehren 

Flughäfen/Seehäfen 

Kongresse/Fachmessen

Botschaften/Konsulate

Landesministerien/Länderpolizeien u. Polizeischulen 

Industrie/Handel 

Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD etc.)

Belegexemplare

* Deutsche Leserschaft
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Anzeigenformate und Grundpreise

Sonderformate 
auf Anfrage.

Homeland Security Ausgabe 01/2008
• Waffentechnische Ausstattung von Spezialkräften IWA (14.03.2008 - 17.03.2008)
• Das neue Vergaberecht und die sicherheitstechnische Industrie
• Das Bundesamt für Materialprüfung
• Drehflügler im Einsatz, ILA (27.05.2008 - 01.06.2008)
• Informations-Technologie, CeBIT (04.03.2008 - 09.03.2008)

Homeland Security Ausgabe 02/2008
• Sicherheit bei der Fußball EM und den Olympischen Spielen
• Kritische Infrastrukturen
• Maritime Sicherheit
• Entwicklung beim ABC-Schutz

Homeland Security Ausgabe 03/2008
• Vorbericht zur SECURITY (07.10.2008 - 10.10.2008)
• Datensicherheit bei Sicherheitskräften, SYSTEMS (21.10.2008 - 24.10.2008)
• BOS Digitalfunk und Leitstellen-Technik
• Auswirkungen des Prümer Abkommens

Homeland Security Ausgabe 04/2008
• Identifikationstechnologien und ihre Einsatzmöglichkeiten
• Einsatzfahrzeuge bei den Sicherheitskräften
• Arbeitsschutzsysteme bei den Einsatzkräften der BOS
• Gefahrguttransporte und ihre Sicherung

Global Security Ausgabe 01/2008
• Information Technology
• Structures of Security Forces into the European Union Member States
• International Co-operation for Prevention against Terrorism
• Preview RETTmobil (14.05.2008 - 17.05.2008)

Global Security Ausgabe 02/2008
• Information Management
• Public Private Partnerships
• Civil-Military Cooperation

Eine Bonusverteilung der "Homeland Security" und "Global Security"
erfolgt u.a. auf folgenden Messen:
National

• CeBIT Hannover 04.03.2008 - 09.03.2008
• Rettmobil Fulda 14.05.2008 - 17.05.2008
• ILA Berlin Schönefeld 27.05.2008 - 01.06.2008
• Sicherheitsmesse München 02.07.2008 - 03.07.2008
• SECURITY 2008 Essen 07.10.2008 - 10.10.2008

International
• Safety and Security Technologies Moskau 05.02.2008 - 08.02.2008
• Intersec MIDDLE EAST Dubai 13.01.2008 - 15.01.2008
• 2nd ALGERIA SECURITY Algier 12.05.2008 - 14.05.2008
• PYROS - ISET - InterProtec Brünn 13.05.2008 - 16.05.2008
• MILIPOL Doha, Qatar 17.11.2008 - 19.11.2008

HOMELAND SECURITY erscheint mit vier deutschsprachigen
Ausgaben pro Jahr als eine Fachzeitschrift, die sich der Bericht-
erstattung zu politischen, technischen und anderen aktuellen
Themen in den Bereichen Innere und Äußere Sicherheit, Zivil-
und Katastrophenschutz widmet.

Hinzu kommen zwei englischsprachige Ausgaben in Koopera-
tion mit GLOBAL SECURITY. Diese Ausgaben erscheinen anläss-
lich internationaler Fachmessen.

Grundpreise

1/1 Seite € 2.300,-
1/2 Seite € 1.400,-
1/3 Seite € 1.150,-
1/4 Seite € 850,-

Umschlagseiten Nur ganzseitig 4-farbig/Festpreis € 4.000,-
Farbzuschlag Pro Farbe (nur Farben Euroscala) € 500,-
Sonderfarbe Pro Farbe € 650,-
Beilagen/Beihefter auf Anfrage

Alle Preisangaben zuzügl. ges. MwSt.

Einzelbezugspreis: 10.- Euro (incl. Versand)
Jahresabonnement: 36.- Euro 
(6 Ausgaben; inkl. Versand und 2 Ausgaben Global Security)
ISSN 1614-3523

Termine 2008
AS = Anzeigenschluss
DU = Druckunterlagenschluss

Homeland Security 1/2008
AS: 01.02.2008, DU: 05.02.2008

Homeland Security 2/2008
AS: 28.05.2008, DU: 30.05.2008

Homeland Security 3/2008
AS: 01.08.2008, DU: 04.08.2008

Homeland Security 4/2008
AS: 26.11.2008, DU: 28.11.2008

Global Security 1/2008
AS: 25.03.2008, DU: 27. 03.2008

Global Security 2/2008
AS: 23.09.2008, DU: 25.09.2008

Redaktionsplan Homeland Security 2008

Formatübersicht

Formate: Breite x  Höhe in mm
Beschnittzugabe bei angeschnittenen Formaten an allen Außenseiten je 
3 mm zum Zeitschriftenformat

Zeitschriftenformat DIN A 4 (210 x 297)
Satzspiegel 185 x 270

1/1 Seite, 185 x 270 1/2 Seite hoch, 90 x 270

1/2 Seite quer, 185 x 135 1/3 Seite hoch, 62 x 270

1/3 Seite quer, 185 x 90 1/4 Seite hoch, 90 x 135

1/4 Seite quer, 185 x 65

Druckauflage: 
8.000 Exemplare (3/2007)
Verbreitete Auflage: 
7.677 Exemplare (2/2007)

ivw-Prüfung
wird beantragt

Global Security 

Homeland Security 

Global Security 

Messen, Ausstellungen und Termine 2008:

Homeland Security 
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